
aC Lutherstudium ın seinem Ver- für alle Kirchen wichtig selen der
hältnis den Hauptgesichtspunkten Hrsg, ın seinem Vorwort

nter „Christlichen Kirchen« VOe7T-seiner Religionskritik«, schließlich
die rage erörtern, welche Bedeutung steht die In der Retformationszeit ent-

etandenen:das Lutherstudium £ür die Entwicklung Lutheraner, Reformierte,
der Kritik Religion un: Theologie DC- Anglikaner der Mennoniten. Auft mi1ıt-
habt habe telalterliche Bekenntnisse wurde des-

Nach Sach- und Personenregıistern I nıcht zurückgegriffen, twa sol-
folgt 1m Anhang eın hiltreiches » Ver- che VO  - Katharern, Waldensern der
zeichnis sämtlicher Lutherstellen in ussıten. Bekenntnisse östlicher
Feuerbachs Schriften und handschr: Kirchen wurde ebenso verzichtet wıe
chen Exzerpten«. DDas Buch bietet auf „»harmonisierende«, WUZU die Con
wohl einen weiterführenden Beıtrag 1mM tessio Tetrapolitana VO  - sicher
Kontext der Feuerbach-Forschung a1ls Unrecht] gezählt wird. ber mufßten
uch tür die theologie- und rezeptionS- natürlich (‚renzen BCLUBEIN werden, das
geschichtliche rage nach der Bedeu- heifßt, wurden die wichtigsten natıo-
tung Luthers der ersten Hältfte des L nalen un: die allgemein anerkannten
Jahrhunderts. Bekenntnisse in die Publikation aufge-

OTINIMNNECIN.

Thomas uhn den Antang werden altkirchliche
Bekenntnisse gestellt: das Apostolische,
das Nicäno-Konstantinopolitanische
un: das Ssogenann! Athanasianische

Contessionit ede A  lelle chiese christia- 1so Banz w1ıe 1m lutherischen Konkor-
n1, bearb VOIl Komeo1, Bologna: dienbuch V  —_ 1580 Vom Hrsg wurde
Centro editoriale Dehoniano 1996, hier allerdings noch die christologische

1961 68 — ISBN 88-10-20585-5 Formel des Konzils VO  — Chalcedon (45 1}
hinzugefügt ıne gute rgänzung. Es

Das ökumenische ngagement dieses folgen 1 zweıten Kapitel das Augsbur-
Verlages ist csehr beachtlich un!:! erfreu- CI Bekenntnis VON 0, dessen Apolo-
lich 1996 erschienen wWwe1ı für dieses g1e, die Schmalkaldischen Artikel un:!
Gebiet gewichtige Bände, nämlich eıner die Konkordienformel, Iso die übrigen
über interkontessionelle Dialoge (vgl exte des Konkordienbuches mıit Aus-
Hefit 1, 47 der vorliegende über Be- nahme VOIN Luthers Katechismen un!
kenntnisse christlicher Kirchen. Der des » I ractatus de potestate et primatu
vorliegende Band wurde dadurch VELIUT- aDaCc« VOoOonNn 15 SO schön ist, al-
sacht, bisher die wichtigsten Be- le aufgenommenen Bekenntnisschriften
kenntnisse der Reformation VO)  - Wenl- ungekürzt gedruckt wurden, () sehr
gCn Ausnahmen abgesehen nıcht in hätte doch Philipp Melanchthons
einer italienischen Übersetzung und » Traktat« die Autnahme verdient, geht
Ausgabe vorlagen. Außerdem werde die hier doch ıne nach w1e VOT wich-
Bedeutung der Bekenntnisse heute tıge ökumenische rage
erkannt, und schließlich se1en viele Aut cdie vier Ilutherischen Folgen 1
Reichtümer ın ihnen enthalten, die dritten Kapitel achtzehn retormierte Be-
noch der Entdeckung harrten un!: die kenntnisse da S_ 1n den reformierten
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für alle Kirchen wichtig seien -  so der 
Hrsg. in seinem Vorwort.

Unter »christlichen Kirchen« ver- 
steht er die in der Reformationszeit ent- 
standenen: Lutheraner, Reformierte,
Anglikaner oder Mennoniten. Auf mit- 
telalterliche Bekenntnisse wurde des- 
wegen nicht zurückgegriffen, etwa sol- 
che von Katharern, Waldensern oder 
Hussiten. Auf Bekenntnisse östlicher 
Kirchen wurde ebenso verzichtet wie 
auf »harmonisierende«, wozu die Con- 
fessio Tetrapolitana von 1530 (sicher zu 
Unrecht) gezählt wird. Aber es mußten 
natürlich Grenzen gezogen werden, das 
heißt, es wurden die wichtigsten natio- 
nalen und die allgemein anerkannten 
Bekenntnisse in die Publikation aufge- 
nommen.

An den Anfang werden altkirchliche 
Bekenntnisse gestellt: das Apostolische, 
das Nicäno-Konstantinopolitanische 
und das sogenannte Athanasianische -  
also ganz wie im lutherischen Konkor- 
dienbuch von 1580. Vom Hrsg. wurde 
hier allerdings noch die christologische 
Formel des Konzils von Chalcedon (451) 
hinzugefügt -  eine gute Ergänzung. Es 
folgen im zweiten Kapitel das Augsbur- 
ger Bekenntnis von 1530, dessen Apolo- 
gie, die Schmalkaldischen Artikel und 
die Konkordienformel, also die übrigen 
Texte des Konkordienbuches mit Aus- 
nähme von Luthers Katechismen und 
des »Tractatus de potestate et primatu 
papae« von 1537. So schön es ist, daß al- 
le aufgenommenen Bekenntnisschriften 
ungekürzt gedruckt wurden, so sehr 
hätte doch Philipp Melanchthons 
»Traktat« die Aufnahme verdient, geht 
es hier doch um eine nach wie vor wich- 
tige ökumenische Frage.

Auf die vier lutherischen Folgen im 
dritten Kapitel achtzehn reformierte Be- 
kenntnisse -  da es in den reformierten

bachs Lutherstudium in seinem Ver- 
hältnis zu den Hauptgesichtspunkten 
seiner Religionskritik«, um schließlich 
die Frage zu erörtern, welche Bedeutung 
das Lutherstudium für die Entwicklung 
der Kritik an Religion und Theologie ge- 
habt habe.

Nach Sach- und Personenregistern 
folgt im Anhang ein hilfreiches »Ver- 
zeichnis sämtlicher Lutherstellen in 
Feuerbachs Schriften und handschriftli- 
chen Exzerpten«. Das Buch bietet so- 
wohl einen weiterführenden Beitrag im 
Kontext der Feuerbach-Forschung als 
auch für die theologie- und rezeptions- 
geschichtliche Frage nach der Bedeu- 
tung Luthers in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts.

Thomas K. Kuhn

Confession! di fede delle chiese christia-
ni, bearb. von Romeo Fabbri, Bologna:
Centro editoriale Dehoniano 1996,
XXI. 1961. 68 S.-ISBN 88-10-20585-5

Das ökumenische Engagement dieses 
Verlages ist sehr beachtlich und erfreu- 
lieh: 1996 erschienen zwei für dieses 
Gebiet gewichtige Bände, nämlich einer 
über interkonfessionelle Dialoge (vgl. 
Heft i, S. 47f.) der vorliegende über Be- 
kenntnisse christlicher Kirchen. Der 
vorliegende Band wurde dadurch venir- 
sacht, daß bisher die wichtigsten Be- 
kenntnisse der Reformation -  von weni- 
gen Ausnahmen abgesehen -  nicht in 
einer italienischen Übersetzung und 
Ausgabe Vorlagen. Außerdem werde die 
Bedeutung der Bekenntnisse heute neu 
erkannt, und schließlich seien viele 
Reichtümer in ihnen enthalten, die 
noch der Entdeckung harrten und die
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Kirchen kaum geographisch übergrei- reich 1849 und eın ın Italien 1870 ent-
tende Bekenntnisse gibt, mußte der Her- standenes. | al Bekenntnis amerikani-
ausgeber versuchen, der Fülle anders scher Kongregationalisten Von 1853
Herr werden. Fr mit Huldrych Ww1ıe eın mennonitisches 1U$5 unsetfem

Zwinglis siebenundzwanzig Artikeln ahrhundert beschließen dieses Kapitel.
VON ya e1n, fügt die ehn Berner The. In eınem Anhang WIrT!| die Barmer HeDO-

VO)  - 1528 un: die sechzehn Strafß- logische Erklärung VO  - 1934 gedruckt
burger Artikel VONMN 33 hinzu un laßt und damit deren besondere Bedeutung
dann das Basler Bekenntnis Von 1534 ZU)] Ausdruck gebracht.
und die Contessio Helvetica PrT10r VOnNn Der Hrsg. möchte mı1t seiner anm-

36 folgen. ber 05 tehlen uch tranzö- lung ZU1 ökumenischen Dialog undZ
sische, schottische der niederländische Retormation der Kırche beitragen. Fr
Bekenntnisse nicht Der eınzige ate- hoftft, einem einzigen Be-
chismus, der aufgenommen wurde, ist kenntnis „der einen, heiligen, katholi-
der Heidelberger (von 1563] In dieses schen und apostolischen Kirche« kom:.:

wird.Kapitel hätten die Artikel VO  - Schleit-
heim 1527) nicht gehört, denn s1e sind

Gerhard Müllere1ın täuferisches Bekenntnis, das
Zwingli eschrieben hat, das nıcht
ter die refiormierten Bekenntnisschrif-
ten zählen ist Problematisch ist

thina ECXUu' Rechtiertigung (rs2e-auch, diesem Abschnitt anglıka-
nische Bekenntnisse vorkommen. Denn spräch. Das Rechttertigungsverständ-
cla eın eigenes Kapitel für Bekenntnisse D1Ss in den Religionsgesprächen Von

der Waldenser, Anglikaner und Altka: Hagenau, Worms und Regensburg
Olıken eingerichtet worden 1st, hätten 1540/41, Öttingen: andenhoeck
ese dort hingehört. Ruprecht 1996, 299 ISBN

Der vierte Abschnitt umtaß SEeCHNS ) y 172-X (FKDG Bd. 64)
Bekenntnisse, eın waldensisches VOoNn

1662, die Artikel, die sich 1m anglı- ihrer hiermit a1s Buch vorliegenden
kanischen Book of Common Prayer tin. Bonner Dissertation hat EeXU: sich @1-
den, und weı weiıtere anglikanische L1C umtassende Würdigung Von oku-
Verlautbarungen dem I Jahrhun menten VOISCHOILLMNNCN, die ihr ım Rah
dert SOWIl1e ‚Wwel altkatholische exte ICN ihrer Mitarbeit Editionsprojekt

dieser Stelle überschreitet der Hrsg. der Akten und Berichte der Religionsge-
se1ne ursprünglich markierten (‚renzen, spräche Von Hagenau und Worms geläu-
enn die Alt-Katholische Kirche ist Ja fig sind Als inhaltlicher Schwerpunkt
nicht 1U5 Impulsen der Reformation, dient CXU! das zwischen Altgläubigen
sondern aufgrund der Entscheidungen un Retormatoren strıttige Verständnis
des Ersten Vatikanischen Konzils C]1- des Rechtfertigungsgeschehens, für des:
wachsen (Was durchaus ZESART wird] In [ theologiegeschichtliche Hinterfra-
einem etzten Kapitel tolgen Bekennt- SUNs für das ökumenische Gespräch der
nısse »freier Kirchen« dieser Begriff (‚egenwart die Vertasserin eınen Belitrag
wird nicht definiert! 1U5 dem 1 Jahr. lietern möchte, der auf einem historisch

verantwortbaren Fundament ruhthundert: eın ın enf 548, eın 1ın Frank-
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reich 1849 und ein in Italien 1870 ent- 
standenes. Ein Bekenntnis amerikani- 
scher Kongregationalisten von 1883 so- 
wie ein mennonitisches aus unserem 
Jahrhundert beschließen dieses Kapitel. 
In einem Anhang wird die Barmer Theo- 
logische Erklärung von 1934 gedruckt 
und damit deren besondere Bedeutung 
zum Ausdruck gebracht.

Der Hrsg. möchte m it seiner Samm- 
lung zum ökumenischen Dialog und zur 
Reformation der Kirche beitragen. Er 
hofft, daß es zu einem einzigen Be- 
kenntnis »der einen, heiligen, katholi- 
sehen und apostolischen Kirche« kom- 
men wird.

Gerhard Müller

Athina Lexutt: Rechtfertigung im Ge· 
sprach. Das Rechtfertigungsverständ- 
nis in den Religionsgesprächen von 
Hagenau, Worms und Regensburg 
1540/41, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1996, 299 S. -  ISBN 3-525־ 
55172-X (FKDG Bd. 64)

In ihrer hiermit als Buch vorliegenden 
Bonner Dissertation hat Lexutt sich ei- 
ne umfassende Würdigung von Doku- 
menten vorgenommen, die ihr im Rah- 
men ihrer Mitarbeit am Editionsprojekt 
der Akten und Berichte der Religionsge- 
spräche von Hagenau und Worms geläu- 
fig sind. Als inhaltlicher Schwerpunkt 
dient Lexutt das zwischen Altgläubigen 
und Reformatoren strittige Verständnis 
des Rechtfertigungsgeschehens, für des- 
sen theologiegeschichtliche Hinterfra- 
gung für das ökumenische Gespräch der 
Gegenwart die Verfasserin einen Beitrag 
liefern möchte, der auf einem historisch 
verantwortbaren Fundament ruht.

Kirchen kaum geographisch übergrei- 
fende Bekenntnisse gibt, mußte der Her- 
ausgeber versuchen, der Fülle anders 
Herr zu werden. Er setzt m it Huldrych 
Zwinglis siebenundzwanzig Artikeln 
von 1523 ein, fügt die zehn Bemer The- 
sen von 1528 und die sechzehn Straß- 
burger Artikel von 1533 hinzu und läßt 
dann das Basler Bekenntnis von 1534 
und die Confessio Helvetica Prior von 
1536 folgen. Aber es fehlen auch franzö- 
sische, schottische oder niederländische 
Bekenntnisse nicht. Der einzige Kate- 
chismus, der aufgenommen wurde, ist 
der Heidelberger (von 1563). In dieses 
Kapitel hätten die Artikel von Schleit- 
heim (1527) nicht gehört, denn sie sind 
ein täuferisches Bekenntnis, gegen das 
Zwingli geschrieben hat, das nicht un- 
ter die reformierten Bekenntnisschrif- 
ten zu zählen ist. Problematisch ist 
auch, daß in diesem Abschnitt anglika- 
nische Bekenntnisse Vorkommen. Denn 
da ein eigenes Kapitel für Bekenntnisse 
der Waldenser, Anglikaner und Altka- 
tholiken eingerichtet worden ist, hätten 
diese dort hingehört.

Der vierte Abschnitt umfaßt sechs 
Bekenntnisse, ein waldensisches von 
1662, die 39 Artikel, die sich im angli- 
kanischen Book of Common Prayer fin- 
den, und zwei weitere anglikanische 
Verlautbarungen aus dem 19. Jahrhun- 
dert sowie zwei altkatholische Texte. 
An dieser Stelle überschreitet der Hrsg. 
seine ursprünglich markierten Grenzen, 
denn die Alt-Katholische Kirche ist ja 
nicht aus Impulsen der Reformation, 
sondern aufgrund der Entscheidungen 
des Ersten Vatikanischen Konzils er- 
wachsen (was durchaus gesagt wird). In 
einem letzten Kapitel folgen Bekennt- 
nisse »freier Kirchen« (dieser Begriff 
wird nicht definiert) aus dem 19. Jahr- 
hundert: ein in Genf 1848, ein in Frank­
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